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Aufnahmeantrag 

 
Hiermit beantrage ich 

Name: Geburtsdatum: 

Vorname: Telefon: 

Straße: Mobiltelefon: 

PLZ / Ort: E-Mail:   @ 

Beruf:  Ich bin noch in der Ausbildung / Schüler1 

Meine Frequenz lautet Mein/e Kanal/äle  ist/sind: 

Gewünschter Aufnahmetermin Monat:   Jahr: 

die Aufnahme beim Modellflug – Club Walsrode e.V. als    
 

 Aktives Mitglied, inkl. der Mitgliedschaft im Deutschen Modellflieger Verband e.V. 
 

 Passives2 Mitglied 
 

 den Wechsel vom   Aktiv- zur Passivmitgliedschaft  
 Passiv- zur Aktivmitgliedschaft (inkl. der Mitgliedschaft im DMFV) 

 Zusendung der Rundschreiben per Mail 
 
Für aktive Vereinsmitglieder, die außerhalb des Vereinsrahmens ihr Modell privat zum Einsatz 
bringen, ist eine Zusatzversicherung mit einer weltweiten Gültigkeit zwingend vorgeschrieben. 
Bitte wählen Sie die ZUSATZVERSICHERUNG  
 

nach Form II  / € 14,36 p.a. (Deckung: Pauschal € 1,5 Mio für Personen- und/oder Sachschäden) 

 

nach Form III / € 17,44 p.a. (Deckung: Pauschal € 3,0 Mio für Personen- und/oder Sachschäden) 

 

nach Form IV / € 24,62 p.a. (Deckung: Pauschal € 4,0 Mio für Personen- und/oder Sachschäden) 

 
Die Satzung des Deutschen Modellflieger Verband e.V., die Satzung des MFC – Walsrode e.V., die Gebührenordnung, die 
Platz - und Flugordnung, sowie die Richtlinien der Flugleitung habe ich gelesen und erkenne sie an. 
Termin für den Bankeinzug der fälligen Beiträge ist gemäß der Satzung der 15. August für das jeweils kommende 
Kalenderjahr. 
Die Mitgliedschaft verlängert sich jeweils um ein Kalenderjahr, wenn nicht spätestens zum 15. September des laufenden 
Kalenderjahres für den Kündigungstermin 31.12. des Jahres die Kündigung schriftlich erfolgt ist. Gültig ist der 
Poststempelabdruck. 
 
Ort/Tag/Unterschrift) 3 (Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich) 
 
 

                                                           
1 Der Nachweis ist jährlich (spätestens bis zum 15. September.) unaufgefordert zu erbringen.  
2 Passive Mitglieder sind nicht stimmberechtigt. 
3 Jugendlicher ist jede natürliche Person bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Schüler / Azubi / Student ist jede natürliche Person bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres. 


